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Allgemeines
1.1.2007 „Gesetz zur Erleichterung von 

Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der 
Städte“ tritt in Kraft

       einer der entscheidenden Neuregelungen dieses 
Gesetzes war die Einführung eines beschleunigten 
Verfahrens      § 13a BauGB

Hintergründe:
• Keine „Trendwende“ beim Flächenverbrauch:
• Ausweisung neuer Siedlungsgebiete außerhalb
• Zur Ausschöpfung von baulichen Reserven im 

Bestand
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Zielsetzung des § 13a BauGB

• Anreizwirkung für eine stärkere 
Innenentwicklung

• Bremsen der Flächenneuinanspruchnahme 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke

• Beschleunigte Wiedernutzung 
innerörtlicher Brachflächen

• Stärkung funktionsfähiger Innenstädte und 
Ortskerne

• Nachhaltigkeitsstrategie im Städtebau
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Anreizwirkung
Durch ein „beschleunigtes Verfahren“ sollen bei 
bestimmten „Fallgruppen“ von Bebauungsplänen die 
Gemeinden die Innenentwicklung gegenüber der 
Außenentwicklung bevorzugen, indem gezielte 
Verfahrenserleichterungen wie z.B.

• Verzicht auf frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung

• Verzicht auf Umweltprüfung und Umweltbericht
• Wegfall der naturschutzrechtlichen 

Ausgleichsregelung

geschaffen werden.
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Voraussetzungen des § 13a 
BauGB
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Begriff der Innenentwicklung
• Anlehnung an § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB und die 

Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
• Erfasst werden vom Begriff des Bebauungsplans der 

Innenentwicklung solche Bebauungspläne (Fallgruppen)
– für die Wiedernutzbarmachung von Flächen,
– für die Nachverdichtung oder
– für andere der Innenentwicklung dienenden 

Maßnahmen
• Anknüpfungspunkt ist der Siedlungszusammenhang: so können 

auf der einen Seite Bebauungspläne außerhalb des 
Siedlungszusammenhanges nicht unter § 13a BauGB 
subsumiert werden, wohingegen auf der anderen Seite 
Flächen innerhalb des Siedlungszusammenhanges - auch 
wenn sie als Außenbereich im Innenbereich« einzustufen sind 
- zur Innenentwicklung gerechnet werden, wenn und soweit 
ein mehr als nur unerheblicher Teil der Fläche des 
Bebauungsplans noch innerhalb eines bebauten Ortsteils 
liegt.
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Ausschlussgründe
Ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren ist 
ausgeschlossen, wenn

– ein UVP-pflichtiges Vorhaben i.S.d. Anlage zum UVPG 
vorliegt oder

– wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von
Natura 2000-Gebiete anzunehmen sind und somit zu 
prüfen ist

 ob FFH- oder Vogelschutzgebiete direkt oder indirekt negativ 
betroffen sein können und damit

 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH-Gebiete und 
Vogelschutzgebiete:

 Sind Arten nach Anhang II oder Lebensräume nach Anhang I der FFH-
Richtlinie oder

  Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie betroffen

• Deshalb ist auch eine umfassende  Stellungnahme der 
Naturschutzverbände wichtig.  Informationsdienst Umweltrecht 
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Kritik an § 13a BauGB

• Unbestimmter Anwendungsbereich und 
dadurch bedingte 
Abgrenzungsschwierigkeiten. Die wenig 
präzise Definition eröffnet große 
Interpretationsspielräume für eine relativ 
weite Auslegung des Begriffs der 
Innenentwicklung

• Wegfall der Ausgleichsregelung

• Zweifel an der BeschleunigungswirkungInformationsdienst Umweltrecht 
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Problembereiche
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• Problem der Abgrenzung von Flächen 
innerhalb des Siedlungszusammenhangs, 
wenn sie als „Außenbereich im 
Innenbereich“ (sog. „Außenbereichsinseln“) zu 
bezeichnen sind

• Problem der Abrundungsflächen, die in den 
Außenbereich hineinreichen



Erfahrungen mit § 13a BauGB
• Hohe Akzeptanz: 40 % der Bebauungspläne sind inzwischen 

über das beschleunigte Verfahren zustande gekommen 
(Quelle: Studie von ireus)

• Häufig kein Beschleunigungseffekt, da bei vielfältigen 
Konfliktgemengen (z.B.: Lärm, Anwohnerinteressen, 
Artenschutz etc.) diese genauso sorgfältig abgearbeitet 
werden müssen

• Vermeidung der Anwendung des § 13 a BauGB auf Flächen der 
zweiten Größenordnung

• Stadt/Landgefälle
• Breiter Anwendungsbereich des § 13a BauGB (Quelle Studie 

ireus) :
– Klassische Innenentwicklung weniger als 1/3 der Fälle
– Fast jeder sechste B-Plan nimmt Freiraum in Anspruch

• Nur geringer Beitrag zur Stärkung der städtischen Zentren 
(Quelle: Ireus) - Plangebiete liegen eher im mittleren/äußeren SiedlungsbereichInformationsdienst Umweltrecht 
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Fazit
• Alle Bereiche des Umwelt- und 

Naturschutzes müssen sorgfältig ermittelt 
werden, da sie weiterhin Abwägungsbelange 
darstellen.

• Der Artenschutz ist auch im beschleunigten 
Verfahren zu prüfen und zu berücksichtigen

• Sinnvoll ist eine umfassende Stellungnahme 
der Naturschutzverbände auch im Rahmen 
des Verfahrens nach § 13a BauGBInformationsdienst Umweltrecht 
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Vielen Dank
für
Ihre 

Aufmerksamkeit


